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KURZE BEGRÜNDUNG

Die in dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Schaffung des Europäischen 
Instruments für Nukleare Sicherheit in Ergänzung des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage des 
Euratom-Vertrags für die vorliegende Verordnung vorgesehenen Ziele werden grundsätzlich 
begrüßt. Mit dieser Verordnung werden sowohl neue Maßnahmen als auch Kontinuität bei 
den EU-Maßnahmen, die im Rahmen des Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der 
nuklearen Sicherheit (2014–2020) finanziert werden, vorgesehen.

Die EU muss im Hinblick auf das hohe Maß an nuklearer Sicherheit in ihrer Nachbarschaft 
und auf der ganzen Welt für Kontinuität sorgen, so wie sie es in allen 28 EU-Mitgliedstaaten 
tut. Die Unfälle in Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) hatten weltweit Auswirkungen 
auf die Politik und die öffentliche Gesundheit. Daher sollte die EU in diesem Zusammenhang
weiterhin danach streben, ihre große Erfahrung mit der zivilen Nutzung der Kernkraft zu 
nutzen und die internationalen Bemühungen um die Einhaltung der Standards für die nukleare 
Sicherheit und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten zu unterstützen.

In dem Vorschlag der Kommission wird der Schwerpunkt auf finanzielle Unterstützung und 
damit verbundene Maßnahmen gelegt, die auf folgende Aspekte abzielen: Förderung einer 
wirksamen nuklearen Sicherheit und nuklearen Sicherung weltweit, insbesondere die 
Förderung einer wirksamen Sicherheitskultur im Nuklearbereich und die Anwendung 
höchster Standards in den Bereichen nukleare Sicherheit und Strahlenschutz sowie 
kontinuierliche Verbesserung der nuklearen Sicherheit; verantwortungsvolle und sichere 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle sowie Stilllegung und 
Sanierung ehemaliger kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen; Einführung effizienter 
und wirksamer Sicherungssysteme.

Was das außenpolitische Handeln der EU betrifft, sollten Verpflichtungen zur nuklearen 
Sicherheit, Nichtverbreitung und nuklearen Sicherung, sowie die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung und die allgemeinen Interessen der EU bei den Leitlinien für die 
Programmplanung der Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung eine zentrale Rolle spielen 
– gemäß den Grundsätzen der Union für ihr auswärtiges Handeln, die in Artikel 3 Absatz 5, 
Artikel 8 und Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union verankert sind. 

Das Instrument sollte weiterhin die außenpolitischen Interessen, Bedürfnisse und Prioritäten 
der EU aufgreifen, die auf ihren Partnerschaftsabkommen oder internationalen 
Verpflichtungen beruhen, und zwar mit der Unterstützung der Internationalen Atomenergie-
Organisation (IAEO) und der G7-Gruppe für Nukleare Sicherheit und Sicherung („Nuclear 
Safety and Security Group“, NSSG). 

Der Verfasser der Stellungnahme betont die fortwährende strategische Rolle des EAD bei der 
Programmplanung und dem Managementzyklus im Hinblick auf Koordinierung, Kohärenz 
und Konsistenz der Maßnahmen mit anderen EU-Maßnahmen (z. B. im Rahmen des 
derzeitigen Stabilitäts- und Friedensinstrument oder der künftigen Verordnung über das 
Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit (NDICI-Verordnung)) im Geist und gemäß dem Wortlaut internationaler 
Konventionen und Verträge und im Hinblick auf eine flexible Reaktion auf internationale 
Entwicklungen (z. B. die Atomvereinbarung mit Iran) und die Förderung des politischen 
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Dialogs der EU mit ihren Partnern, insbesondere mit den Ländern in ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft, sowie des politischen Einflusses der EU. 

Der Verfasser der Stellungnahme verweist nachdrücklich auf den Mehrwert von EU-
Maßnahmen gegenüber etwaigen Maßnahmen einzelner EU-Mitgliedstaaten sowie den 
politischen Einfluss, den sie erlagen kann.

Als zentraler Aspekt wird in dem Entwurf einer Stellungnahme zusätzlich vorgeschlagen, 
Bestimmungen hinzuzufügen, mit denen die Fähigkeiten der EU ausgebaut würden, eine 
wirksame Kultur der nuklearen Sicherheit zu fördern und die höchsten Standards in den 
Bereichen nukleare Sicherheit und Strahlenschutz anzuwenden, insbesondere in der 
unmittelbaren Nachbarschaft der EU. Die Kontrolle und Überwachung kerntechnischer 
Anlagen ist von Anfang an sicherzustellen, und zwar mit Mechanismen der EU oder anderer 
einschlägiger internationaler Einrichtungen wie der IAEO. Die Änderungsanträge zielen 
darauf ab, dass Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen in Zusammenhang mit 
Stresstests von Atomkraftwerken (AKW) eingeführt und finanziert und einschlägige 
Überwachungsmechanismen für die im Bau befindlichen AKW in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der EU eingerichtet werden. Außerdem sollten Konditionalitäten eingeführt 
werden, d. h. die gesamte EU-Unterstützung für das betreffende Land muss daran gebunden 
sein, inwieweit dieses Land bei der nuklearen Sicherheit zusammenarbeitet und wie offen es 
sich in diesem Bereich zeigt. Der konkrete Fall des AKW Astrawez in Belarus sollte unter 
derartige Mechanismen fallen1.

Was die vorstehend erwähnten neu vorgeschlagenen Bereiche der Unterstützung betrifft, 
schlägt der Verfasser der Stellungnahme vor, die dafür vorgesehenen Haushaltsmittel von 
300 Mio. EUR auf 350 Mio. EUR aufzustocken.

Er weist darauf hin, dass die in Artikel 10 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung (EINS-
Verordnung) festgelegte Mittelausstattung der Garantie für Außenmaßnahmen für Darlehen 
für Drittländer im Rahmen der EINS-Verordnung finanziert wird, jedoch den Bestimmungen 
der NDICI-Verordnung (Artikel 26 Absatz 2) unterliegt.

Gemäß Artikel 203 des EURATOM-Vertrags wird das Europäische Parlament lediglich 
angehört und ist daher nicht an einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beteiligt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

                                               
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2016 zur Lage in Belarus (2016/2934(RSP)), 
Ziffer 15; ABl. C 224 vom 27.6.2018, S. 135-139; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016IP0456.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Daher sollten Verpflichtungen zur 
nuklearen Sicherheit, Nichtverbreitung 
und nuklearen Sicherung, sowie die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung und die 
allgemeinen Interessen der EU bei den 
Leitlinien für die Programmplanung der 
Maßnahmen im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung eine zentrale 
Rolle spielen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Zu den Sekundärzielen des 
Programms sollte auch gehören, dass ein 
gerechter Übergang für die ehemaligen 
Angestellten und örtlichen Gemeinden 
finanziert wird, die infolge der Stilllegung 
unsicherer kerntechnischer Anlagen mit 
Arbeitslosigkeit konfrontiert sind.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Gemeinschaft sollte ihre enge 
Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Atomenergie-Organisation (IAEO) gemäß 
Kapitel 10 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft im 
Rahmen der Unterstützung der Ziele 

(6) Die Gemeinschaft sollte ihre enge 
Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Atomenergie-Organisation (IAEO), der 
NATO und den nationalen Behörden der 
Mitgliedstaaten gemäß Kapitel 10 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen 
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gemäß Titel II Kapitel 3 und 7 in Bezug 
auf die nukleare Sicherheit und die 
Sicherungsmaßnahmen im Nuklearbereich 
fortsetzen.

Atomgemeinschaft im Rahmen der 
Unterstützung der Ziele gemäß Titel II 
Kapitel 3 und 7 in Bezug auf die nukleare 
Sicherheit und die Sicherungsmaßnahmen 
im Nuklearbereich fortsetzen. Mit dem 
Instrument sollte auch die internationale 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der 
Übereinkommen über nukleare Sicherheit 
und die Entsorgung radioaktiver Abfälle 
gefördert werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Dieses Instrument sollte 
Maßnahmen zur Unterstützung dieser Ziele 
vorsehen und auf den Maßnahmen 
aufbauen, die zuvor im Rahmen der 
Verordnung (Euratom) Nr. 237/201424 im 
Bereich nukleare Sicherheit und 
Sicherungsmaßnahmen im Nuklearbereich 
in Drittländern, insbesondere in 
beitretenden Ländern, Kandidatenländern 
und potenziellen Kandidaten, unterstützt 
wurden.

(7) Dieses Instrument sollte 
Maßnahmen zur Unterstützung dieser Ziele 
vorsehen und auf den Maßnahmen 
aufbauen, die zuvor im Rahmen der 
Verordnung (Euratom) Nr. 237/201424 in 
den Bereichen nukleare Sicherheit, sichere 
Entsorgung radioaktiver Abfälle, sichere 
Stilllegung und Sanierung ehemaliger 
kerntechnischer Anlagen und 
Sicherungsmaßnahmen im Nuklearbereich 
in Drittländern, insbesondere in 
beitretenden Ländern, Kandidatenländern 
und potenziellen Kandidaten und im 
Nachbarschaftsraum im Sinne der 
[NDICI-Verordnung] („der 
Nachbarschaftsraum“) sowie in 
Partnerländern, die ein Assoziierungs-, 
Partnerschafts- oder 
Kooperationsabkommen mit der Union 
abgeschlossen haben, unterstützt wurden.

__________________ __________________

24 Verordnung (Euratom) Nr. 237/2014 des 
Rates vom 13. Dezember 2013 zur 
Schaffung eines Instruments für 
Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit (ABl. L 77 vom 15.3.2014, 
S. 109).

24 Verordnung (Euratom) Nr. 237/2014 des 
Rates vom 13. Dezember 2013 zur 
Schaffung eines Instruments für 
Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit (ABl. L 77 vom 15.3.2014, 
S. 109).
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Durchführung dieser 
Verordnung sollte sich gegebenenfalls auf 
Konsultationen mit den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und auf 
einen Dialog mit den Partnerländern 
stützen.

(8) Die Durchführung dieser 
Verordnung sollte sich auf Konsultationen 
mit den zuständigen Behörden und Stellen
der Mitgliedstaaten und der Union sowie
auf einen effizienten und 
ergebnisorientierten Dialog mit den 
Partnerländern stützen. Gelingt es im 
Rahmen eines derartigen Dialogs nicht, 
die Bedenken der EU bezüglich der 
nuklearen Sicherheit auszuräumen, sollte 
die im Rahmen dieser Verordnung 
[NDICI-Verordnung] und der [IPA-III-
Verordnung] vorgesehene Finanzierung 
im Außenbereich vorübergehend 
ausgesetzt oder nicht gewährt werden. Die 
EU sollte sich zusätzlich darauf 
einstellen, Maßnahmen zu ergreifen, mit 
denen auf gerechtfertigte Bedenken der 
Mitgliedstaaten bezüglich der nuklearen 
Sicherheit neuer Atomkraftwerke –
insbesondere derjenigen, die in 
beitretenden Ländern, Kandidatenländern 
und potenziellen Kandidaten sowie im 
Nachbarschaftsraum errichtet werden –
eingegangen wird.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Im Rahmen dieses Instruments 
könnte die Union die 
Atomaufsichtsbehörden – auf der 
Grundlage des Besitzstands der Union im 
Bereich der nuklearen Sicherheit – bei 
der Durchführung von Stresstests sowie 
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bei den darauffolgenden 
Umsetzungsmaßnahmen unterstützen, 
insbesondere was Atomkraftwerke betrifft, 
die in beitretenden Ländern, 
Kandidatenländern und potenziellen 
Kandidaten sowie im 
Nachbarschaftsraum errichtet werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Soweit möglich und angebracht 
sollten die Ergebnisse des auswärtigen 
Handelns der Gemeinschaft auf der 
Grundlage vorab festgelegter, 
transparenter, länderspezifischer und 
messbarer Indikatoren überwacht und 
bewertet werden, die an die 
Besonderheiten und Ziele des Instruments 
angepasst sind und vorzugsweise auf dem 
Ergebnisrahmen des Partnerlandes beruhen 
sollten.

(9) Soweit möglich und angebracht 
sollten die Ergebnisse des auswärtigen 
Handelns der Gemeinschaft auf der 
Grundlage vorab festgelegter, 
transparenter, länderspezifischer und 
messbarer Indikatoren überwacht und 
bewertet werden, die an die 
Besonderheiten und Ziele des Instruments 
angepasst sind und vorzugsweise auf dem 
Ergebnisrahmen des Partnerlandes beruhen 
sollten. Die EU sollte notwendige 
Mechanismen zur regelmäßigen Kontrolle 
(z. B. EU‑Expertenteams oder 
‑Missionen) einrichten und finanzieren, 
mit denen die Umsetzung der 
Empfehlungen im Zusammenhang mit 
Stresstests für neue Atomkraftwerke 
überwacht wird, insbesondere wenn diese 
im unmittelbaren Nachbarschaftsraum 
errichtet werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Bezugnahmen auf die 
Unionsinstrumente nach Artikel 9 des 
Beschlusses 2010/427/EU des Rates32

gelten als Bezugnahmen auf die 
vorliegende Verordnung und die in ihr 

(18) Die Hohe Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik sollte
die allgemeine politische Koordinierung
des auswärtigen Handelns der Union 
sicherstellen und dabei insbesondere 
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genannten Verordnungen. Die 
Kommission sollte sicherstellen, dass die 
vorliegende Verordnung entsprechend der 
in diesem Beschluss vorgesehenen Rolle 
des EAD durchgeführt wird.

durch die vorliegende Verordnung die 
Geschlossenheit, Kohärenz und 
Wirksamkeit des auswärtigen Handelns 
der Union gewährleisten. Der EAD sollte 
zum Programm- und Managementzyklus 
für diese Verordnung beitragen, und zwar 
auf der Grundlage der in Artikel 2 
festgelegten Ziele.

_________________

32 Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 
26. Juli 2010 über die Organisation und 
die Arbeitsweise des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (ABl. L 201 vom 
3.8.2010, S. 30).

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Das Ziel dieser Verordnung besteht 
darin, die im Rahmen der [Verordnung 
NDICI] finanzierten Maßnahmen der 
Zusammenarbeit im Nuklearbereich zu 
ergänzen, insbesondere um – aufbauend 
auf den Tätigkeiten innerhalb der 
Gemeinschaft und im Einklang mit den 
Bestimmungen der vorliegenden 
Verordnung – die Förderung eines hohen 
Niveaus an nuklearer Sicherheit und 
Strahlenschutz sowie effizienter und 
wirksamer Sicherungsmaßnahmen für 
Kernmaterial in Drittländern zu 
unterstützen.

1. Das Ziel dieser Verordnung besteht 
darin, die im Rahmen der [NDICI-
Verordnung] finanzierten Maßnahmen der 
Zusammenarbeit im Nuklearbereich zu 
ergänzen, insbesondere um – aufbauend 
auf den Tätigkeiten innerhalb der 
Gemeinschaft und im Einklang mit den 
Bestimmungen der vorliegenden 
Verordnung – die Förderung eines hohen 
Niveaus an nuklearer Sicherheit, 
Strahlenschutz und Transparenzstandards
sowie effizienter und wirksamer 
Sicherungsmaßnahmen für Kernmaterial in 
Drittländern zu unterstützen. Die von der 
Union nach dieser Verordnung 
vorgesehene Zusammenarbeit in den 
Bereichen nukleare Sicherheit und 
nukleare Sicherungsmaßnahmen zielt 
nicht darauf ab, die Kernenergie zu 
fördern, und wird daher nicht als 
Maßnahme zur Förderung dieser 
Energiequelle in Drittländern ausgelegt.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Förderung einer wirksamen 
Sicherheitskultur im Nuklearbereich und 
Anwendung höchster Standards in den 
Bereichen nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz sowie kontinuierliche 
Verbesserung der nuklearen Sicherheit;

(a) Förderung einer wirksamen 
Sicherheitskultur im Nuklearbereich und 
beim Strahlenschutz sowie die 
Anwendung höchster Standards in den 
Bereichen nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz und die kontinuierliche 
Verbesserung der nuklearen Sicherheit; die 
vorzeitige Abschaltung, wenn die 
kerntechnische Anlage nicht so 
aufgerüstet werden kann, dass sie die 
international anerkannten Standards für 
nukleare Sicherheit uneingeschränkt 
erfüllt;

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) verantwortungsvolle und sichere 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
und radioaktiver Abfälle sowie Stilllegung 
und Sanierung ehemaliger kerntechnischer 
Anlagen und Einrichtungen;

(b) verantwortungsvolle und sichere 
Entsorgung radioaktiver Abfälle 
einschließlich abgebrannter 
Brennelemente (d. h. Transport, 
Vorbehandlung, Behandlung, 
Verarbeitung, Lagerung und 
Endlagerung), die sichere Stilllegung und 
Sanierung ehemaliger kerntechnischer 
Anlagen und Einrichtungen sowie 
stillgelegter Uranminen und im Meer 
versenkter radioaktiver Objekte und 
Materialien;

Begründung

Da der Anhang der bestehenden Verordnung (Euratom) Nr. 237/2014 des Rates zur 
Schaffung eines Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit, in dem 
die Kriterien und Prioritäten genau dargelegt waren, fehlt, müssen die in Artikel 2 dieser 
neuen Verordnung festgelegten Ziele nun genau ausgearbeitet werden. Mit diesem 
Änderungsantrag sollen lediglich einige Bestimmungen, die Teil der bestehenden Verordnung 
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(Euratom) Nr. 237/2014 des Rates zur Schaffung eines Instruments für Zusammenarbeit im 
Bereich der nuklearen Sicherheit waren, wieder eingeführt werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Einführung effizienter und 
wirksamer Sicherungssysteme.

(c) Einführung effizienter, wirksamer
und transparenter Sicherungssysteme, an 
denen sich auch die für die Bekämpfung 
der Verbreitung zuständigen 
einzelstaatlichen Behörden beteiligen, 
einschließlich der Finanzierung 
umfassender Risiko- und 
Sicherheitsbewertungen (sogenannter 
„Stresstests“) neuer Atomkraftwerke, 
Umsetzung der Empfehlungen, die aus 
derartigen – auf dem Besitzstand der 
Union beruhenden – Stresstests stammen, 
und damit verbundener 
Überwachungsmaßnahmen, insbesondere 
in beitretenden Ländern, 
Kandidatenländern und potenziellen 
Kandidaten sowie im 
Nachbarschaftsraum.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Unterrichtung der Öffentlichkeit 
darüber, wie mit dem Programm die 
nukleare Sicherheit verbessert wurde und 
ehemalige kerntechnische Anlagen 
erfolgreich stillgelegt wurden;
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Finanzausstattung für die 
Durchführung dieser Verordnung für den 
Zeitraum 2021-2027 beträgt 300 Mio. EUR 
zu jeweiligen Preisen.

Die Finanzausstattung für die 
Durchführung dieser Verordnung für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
350 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Den übergeordneten Politikrahmen für die 
Durchführung dieser Verordnung bilden 
die Assoziierungsabkommen, die 
Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen, die multilateralen 
Übereinkommen und sonstigen 
Übereinkünfte, die eine rechtsverbindliche 
Beziehung zu den Partnerländern 
begründen, die einschlägigen 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates und Schlussfolgerungen des Rates, 
die Gipfelerklärungen oder 
Schlussfolgerungen der hochrangigen 
Tagungen mit den Partnerländern, 
Mitteilungen der Kommission und 
gemeinsamen Mitteilungen der 
Kommission und der Hohen Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik.

Den übergeordneten Politikrahmen für die 
Durchführung dieser Verordnung bilden 
die Assoziierungsabkommen, die 
Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen, die multilateralen 
Übereinkommen und sonstigen 
Übereinkünfte, die eine rechtsverbindliche 
Beziehung zu den Partnerländern 
begründen, die einschlägigen 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates und Schlussfolgerungen des Rates, 
die Gipfelerklärungen oder 
Schlussfolgerungen der hochrangigen 
Tagungen mit den Partnerländern, 
Mitteilungen der Kommission und 
gemeinsamen Mitteilungen der 
Kommission und der Hohen Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik
sowie der Besitzstand der Union im 
Bereich der nuklearen Sicherheit.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mehrjahresrichtprogramme 
dienen dazu, im Einklang mit den 
allgemeinen Aufgaben und Befugnissen, 
den Zielen, den Grundsätzen und der 
Politik der Gemeinschaft und auf der 
Grundlage des Politikrahmens nach 
Artikel 5 einen kohärenten Rahmen für die 
Zusammenarbeit der Gemeinschaft mit den 
betreffenden Drittländern oder Regionen
bereitzustellen.

2. Die Mehrjahresrichtprogramme 
dienen dazu, im Einklang mit den 
allgemeinen Aufgaben und Befugnissen, 
den Zielen, den Grundsätzen und der 
Politik der Gemeinschaft und auf der 
Grundlage des Politikrahmens nach 
Artikel 5 einen kohärenten Rahmen für die 
Zusammenarbeit der Gemeinschaft mit den 
betreffenden Drittländern, Regionen oder 
internationalen Organisationen
bereitzustellen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. In den 
Mehrjahresrichtprogrammen werden im 
Sinne von Artikel 5 die Ziele und 
Vorgaben der Kommission in 
internationalen Organisationen 
berücksichtigt, wobei die im Rahmen des 
Programms gewonnenen Erkenntnisse 
und Erfahrungen im Bereich der 
nuklearen Sicherheit in den betreffenden 
internationalen Organisationen wirksam 
genutzt werden sollten.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Aktionspläne, Einzelmaßnahmen 
und Unterstützungsmaßnahmen, bei denen 

(a) Einzelmaßnahmen und 
Unterstützungsmaßnahmen, bei denen die 
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die Unionsfinanzierung 10 Mio. EUR nicht 
übersteigt;

Unionsfinanzierung 10 Mio. EUR nicht 
übersteigt;

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Ausgaben im Zusammenhang mit 
der Sicherstellung eines gerechten 
Übergangs für ehemalige Angestellte und 
Gemeinden im Rahmen der Stilllegung 
kerntechnischer Anlagen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Alle im Rahmen dieser Verordnung 
finanzierten Lieferungen und Materialien 
können ihren Ursprung in den in Absatz 1 
aufgeführten Ländern unter den dort 
genannten Bedingungen haben.

2. Alle im Rahmen dieser Verordnung 
finanzierten Lieferungen und Materialien 
können ihren Ursprung in den in Absatz 1 
und Artikel 11a aufgeführten Ländern 
unter den dort genannten Bedingungen 
haben.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11a

Konditionalität und Aussetzung der 
Unterstützung

1. Die im Rahmen dieser 
Verordnung durch die Union geleistete 
Unterstützung ist zwingend daran 
gebunden, dass das betreffende 
Partnerland folgende Abkommen und 
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Konventionen erfüllt:

(a) die einschlägigen internationalen 
Konventionen im Rahmen der IAEO,

(b) das Übereinkommen über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen, das am 
25. Januar 1991 in Espoo (Finnland) 
unterzeichnet wurde, und das 
Übereinkommen über den Zugang zu 
Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten, 
das am 25. Juni 1998 in Aarhus 
(Dänemark) unterzeichnet wurde, und 
ihre Änderungen,

(c) den Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und 
seine Zusatzprotokolle,

(d) die Verpflichtungen, die sich aus 
den Partnerschafts- und 
Assoziierungsabkommen mit der Union 
ergeben,

(e) die Verpflichtungen zur 
Umsetzung von Stresstests und der damit 
verbundenen Maßnahmen.

2. Sollten die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen nicht eingehalten werden, 
wird die im Rahmen der vorliegenden 
Verordnung, der [NDICI-Verordnung] 
oder der [IPA-III-Verordnung] von der 
Union geleistete finanzielle Unterstützung 
geprüft und unter Umständen beschränkt 
oder vorübergehend ausgesetzt.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Zahl der erstellten, erlassenen
und/oder überarbeiteten Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und

(a) erstellte, erlassene und/oder 
überarbeitete Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Zahl der Auslegungs-, Planungs-
oder Durchführbarkeitsstudien für die 
Errichtung von Anlagen im Einklang mit 
den höchsten Standards für die nukleare 
Sicherheit.

(b) Auslegungs-, Planungs- oder 
Durchführbarkeitsstudien für die 
Errichtung von Anlagen im Einklang mit 
den höchsten Standards für die nukleare 
Sicherheit.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Umsetzung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der nuklearen Sicherheit 
und der Entsorgung radioaktiver Abfälle 
auf der Grundlage der höchsten 
Sicherheitsstandards, einschließlich der 
aus der internationalen Peer-Review 
hervorgegangen Empfehlungen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) Umfang, in dem die Öffentlichkeit 
in den Partnerländern über das 
Programm informiert wurde.
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung wird im Einklang mit 
dem Beschluss 2010/427/EU angewandt.

Die Hohe Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik stellt die 
allgemeine politische Koordinierung des 
auswärtigen Handelns der Union sicher 
und gewährleistet dabei insbesondere 
durch die vorliegende Verordnung die 
Geschlossenheit, Kohärenz und 
Wirksamkeit des auswärtigen Handelns 
der Union. Der EAD trägt zum 
Programm- und Managementzyklus für 
diese Verordnung bei, und zwar auf der 
Grundlage der in Artikel 2 festgelegten 
Ziele.
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